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Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz vor der hoch-

pathogenen aviären Influenza (HPAI) 

In der oben genannten Angelegenheit ergeht unter dem Aktenzeichen 271/25-TS-1642/25 folgende 

Allgemeinverfügung: 

A. Verfügungen 

I. Anordnungen 

1. Wer in den vom hessischen Ministerium als ornithologische Risikogebiete eingestuften ge-

wässernahen Gebieten entlang des Mains sowie als Großbetrieb oder in einem 1km-Radius 

um einen Großbetrieb Geflügel im Sinne des Artikels 4 Nummer 9 der Verordnung (EU) 

2016/429 oder andere gehaltene Vögel empfänglicher Arten hält, hat diese Tiere  

a. in geschlossenen Ställen oder 

b. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge ge-

sicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 

gesicherten Seitenabgrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), 

zu halten. 

Als Großbetrieb gilt, wer mehr als 1000 Stück Geflügel hält. 

Als Gebiet im Sinne von Satz 1 gelten die in der beigefügten Karte farblich hervorgehobene 

Bereiche. Es sind teilweise betroffen: 

  die Stadt Heusenstamm, 

  der Stadt Rodgau – Ortsteile Jügesheim und Hainhausen, 

  die Stadt Mühlheim am Main, 

  die Gemeinde Hainburg, 
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  die Stadt Seligenstadt und 

  die Gemeinde Mainhausen 

Die Karte ist zusätzlich detailliert über die Homepage des Landkreises Offenbach oder direkt 

über den Link risikoorientierte Aufstallung abrufbar. 

2. Geflügel und gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten dürfen aus dem unter 

Ziffer 1 genannten Gebiet zum Zwecke der Teilnahme an Börsen, Märkten sowie Veranstal-

tungen ähnlicher Art nicht verbracht werden. 

3. Überregionale Börsen und Märkte sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel 

und gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten gehandelt oder zur Schau ge-

stellt wird/werden, sind in dem unter Ziffer 1 genannten Gebiet verboten. 

II. Weitere Anordnungen 

1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter II. dieser Verfügung wird hiermit angeordnet, 

soweit sie nicht bereits nach § 37 Satz 1 des Tiergesundheitsgesetzes sofort vollziehbar sind. 

2. Die Verfügung wird auf der Internetseite des Landkreises Offenbach (www.kreis-offen-

bach.de) öffentlich bekannt gemacht. 

3. Die Bekanntmachung gilt mit Ablauf des Tages der Bereitstellung auf der Internetseite des 

Landkreises Offenbach als vollendet. 

4. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

B. Begründung 

Sachverhalt: 

Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch 

Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat. 

Diese Viren treten in zwei Varianten (gering/hochpathogen) und verschiedenen Subtypen (H1–16 in 

Kombination mit N1 – 9) auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und 

H7 verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde Krank-

heitssymptome. Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathogenen Form (hochpatho-

gene aviäre Influenzaviren, HPAIV) mutieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. Geflügel-

pest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. 

HPAIV, aber auch einige LPAIV, können bei Exposition gegenüber einer hohen Infektionsdosis auch 

auf den Menschen übertragen werden und dort tödlich verlaufende Erkrankungen auslösen.  

https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-map/75E4D01C41D4D0DA319DB363403B0A43B0C65587DF53BEBA3660B07085D0A856
http://www.kreis-offenbach.de/
http://www.kreis-offenbach.de/
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Zwischen dem 01. September und 29. Oktober 2025 wurden in Deutschland 35 HPAIV H5N1-Aus-

brüche bei Geflügel in acht Bundesländern festgestellt. Betroffen waren Hühner, Gänse, Enten und 

Puten mit den Produktionsrichtungen Mast, Zucht- und Legehennenbetriebe.  

Insgesamt wurden bis zum 29. Oktober 2025 fünf Wildvögel in Hessen durch das Friedrich-Löffler-

Institut als positiv befundet. Seitdem steigt die Zahl der Nachweise stark an, mindestens sechs wei-

tere Verdachtsfälle befinden sich in Abklärung.  

Am 14. Oktober 2025 wurde der erste tote Schwan im Nachbarkreisreis Groß-Gerau aufgefunden. 

Seitdem mehren sich die Fundmeldungen von toten oder an zentralnervösen Störungen erkrankten 

Wildvögeln der Arten Höckerschwan, Graugans, Silberreiher und Kranich in benachbarten sowie 

dem eigenen Kreisgebiet. 

In seiner aktuellen Risikoeinschätzung vom 20. Oktober 2025 zum Auftreten von HPAI H5 in 

Deutschland bewertet das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Friedrich-Loeffler-Institut, 

FLI) das Risiko einer Ausbreitung von HPAIV H5 bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf Geflü-

gel und gehaltene Vögel in Deutschland als hoch.  

Das Virus der aviären Influenza wird vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, aber 

auch über Kot und andere durch Ausscheidungen von infizierten Tieren kontaminierte Materialien 

wie Einstreu übertragen. Hierbei spielen Wildvögel als Eintragsquelle eine wichtige Rolle, da sie 

Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu kontaminieren können. Besonders Wasservögel 

stellen nach den vorliegenden Erkenntnissen ein Risiko dar, da Wasservögel infiziert sein können 

und den Erreger ausscheiden, ohne selbst Krankheitssymptome zu zeigen. Dadurch sind insbeson-

dere Freilandhaltungen und Stallhaltungen gefährdet, bei denen keine adäquate Schutzvorrichtung 

gegen das Eindringen von Wildvögeln besteht, da ein direkter Kontakt mit infizierten Wildvögeln und 

kontaminiertem Material naturgemäß möglich ist.  

Bei der Geflügelpest handelt es sich darüber hinaus um eine hochansteckende Viruserkrankung der 

Hühner und anderen Geflügels, die zu schweren klinischen Erkrankungen bis hin zum Tod der infi-

zierten Tiere führt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Auftreten der Geflügelpest in 

Hausgeflügelbeständen zu erheblichen Handelsbeschränkungen und damit zu weiteren erheblichen 

wirtschaftlichen Schäden führt.  

Rechtliche Würdigung: 

Zu I. Anordnungen 

Zu I. 1. 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 55 Absatz 1 Buch-

stabe d der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 13 Absatz 1 und 2 der Geflügelpestver-

ordnung ist eine Aufstallung des Geflügels von der zuständigen Behörde anzuordnen, soweit dies 
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auf Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der 

Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. 

Das Risiko eines Eintrags des Virus der hochpathogenen aviären Influenza ist in Freilandhaltungen 

deutlich höher als bei Betrieben mit Stallhaltung. 

Maßgebend für die Gebiete, für die im Landkreis Offenbach die Aufstallungspflicht gilt, sind die in 

Hessen definierten ornithologischen Risikogebiete sowie in einem Radius von einem Kilometer um 

Geflügelbetriebe mit einer Tierzahl von mindestens 1000 Tieren liegen. 

Aufgrund der hohen Tierzahl in den Betrieben und den dadurch bedingten erheblichen Konsequen-

zen bei einem Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza werden diese Regionen als Risiko-

gebiete eingestuft. In den benannten Gebieten besteht ein großes Risiko der Verschleppung des 

Erregers der hochpathogenen aviären Influenza, wodurch die Verbreitung der Viren begünstigt wird. 

Bei Eintrag des Virus in Hausgeflügelbestände würde zudem ein hoher wirtschaftlicher Schaden 

durch Tierverluste und Maßnahmen in den um den Ausbruch einzurichtenden Restriktionsgebieten 

entstehen. Aus diesem Grund ist es erforderlich die Aufstallung von Geflügel in einem Radius von 

einem Kilometer um die Großbetriebe anzuordnen. Große Geflügelhaltungen spielen insbesondere 

bei der Verschleppung des Erregers eine Rolle. 

In gewässernahem Gebieten in denen sich wildlebende Wasser- und Zugvögel sammeln, rasten und 

brüten bedingen die örtlichen Gegebenheiten ein erhebliches Vorkommen von denjenigen Wasser-

vögeln, bei denen das Virus der Geflügelpest HPAI H5 in Deutschland festgestellt wurde. Die Fest-

legung der Gebietsgrenzen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Experten der Staatlichen Vogel-

schutzwarte. Insbesondere für Haltungen in der Nähe von Wasservogelrast- und -sammelplätzen 

besteht ein hohes Risiko des Eintrags in die Bestände. Denn wenn sich Wasservögel in hoher Zahl 

sammeln und vermischen, werden Virusübertragungen zwischen Wildvögeln und somit die Verbrei-

tung der Viren begünstigt und dadurch auch die Gefahr, dass das Virus in die Haltungen eingetragen 

wird. 

Die getroffene Anordnung habe ich in Ausübung des mir hierbei zustehenden Ermessens getroffen, 

um das Risiko einer Einschleppung der Tierseuche in Hausgeflügelbestände und eine Verbreitung 

des Virus zu verhindern. Entgegenstehende Interessen von Tierhaltern müssen gegenüber den In-

teressen an der Bekämpfung der Tierseuche zurückstehen. Die getroffene Anordnung ist geeignet 

und erforderlich, um den mit ihr verfolgten Zweck zu erreichen. Durch die Aufstallung des Hausge-

flügels wird das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln minimiert. 

Zu I.2 und 3. 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 Bst. b trifft die zuständige Behörde alle erforderlichen Maßnahmen ent-

sprechend Artikel 70 Absatz 2 der Verordnung (EU) 429/2016. Gemäß Artikel 71 Absatz 1 der Ver-
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ordnung (EU) 429/2016 kann die zuständige Behörde zusätzliche notwendige Maßnahmen ergrei-

fen, um die weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern. In Vernehmen mit § 4 Absatz 2 der 

Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrs-

verordnung - ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170) 

bzw. in der zurzeit gültigen Fassung kann die zuständige Behörde Veranstaltungen beschränken 

oder verbieten, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. Das gemäß 

Ziffer I.2 und 3 dieser Verfügung angeordnete Verbot von überregionalen Börsen, Märkten und Ver-

anstaltungen ähnlicher Art in dem unter Ziffer I.1 genannten Gebiet, bei denen die in dort genannten 

Tiere empfänglicher Art verkauft oder zur Schau gestellt werden sowie die Teilnahme an solchen 

Veranstaltungen ist erforderlich, da durch den bei solchen Veranstaltungen gegebenen engen Kon-

takt von Vögeln ein bislang nicht abschätzbares Infektionsrisiko besteht und durch einen Verkauf 

bzw. die Rückkehr der Vögel in ihre Herkunftsbestände eine Verschleppung des Virus in weitere 

Regionen über potentiell infizierte Vögel möglich ist. Das Risiko, dass das Virus durch Aussteller 

und Besucher auch in geschlossene Ausstellungshallen eingetragen wird, ist innerhalb der Risiko-

gebiete als besonders hoch anzusehen. Da Geflügel bereits mit dem Virus infiziert sein kann bzw. 

gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten das Virus passiv weitertragen können, ist 

es erforderlich, zu verhindern, dass das Virus über diese Tiere nach einer Teilnahme an Börsen, 

Märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art weiter verschleppt wird. Insbesondere bei überregiona-

len Veranstaltungen besteht die Gefahr einer massiven Verbreitung der hochpathogenen aviären 

Influenza durch das Zusammentreffen von Geflügel und gemeinsam mit Geflügel gehaltenen Vögel 

anderer Arten aus verschiedenen Tierbeständen sowie durch den Personenverkehr. Die unter Zif-

fer I.2 und 3 getroffenen Anordnungen habe ich in Ausübung des mir hierbei zustehenden Ermes-

sens getroffen, um das Risiko einer Weiterverschleppung der Tierseuche zu verhindern. Entgegen-

stehende Interessen von Veranstaltern, Teilnehmern oder Besuchern solcher Veranstaltungen müs-

sen gegenüber den Interessen an der Bekämpfung der Tierseuche zurückstehen. Die getroffene 

Anordnung ist geeignet und erforderlich, um den mit ihr verfolgten Zweck zu erreichen. 

 

Zu II. Weitere Anordnungen 

Zu II.1. 

Gemäß Ziffer II.1. beruht die Anordnung der sofortigen Vollziehung, soweit sie nicht bereits aufgrund 

§ 37 Satz 1 des Tiergesundheitsgesetzes sofort vollziehbar ist, auf § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 

(BGBl. I S. 686) in der derzeit gültigen Fassung. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine 

aufschiebende Wirkung. Daher sind die in dieser Allgemeinverfügung benannten Verpflichtungen 

auch dann zu befolgen, wenn der Widerspruch frist- und formgerecht eingelegt wurde. Die Anord-

nung ist im öffentlichen Interesse notwendig. 
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Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine sich schnell ausbreitende Erkrankung, die zu erhebli-

chen Gefahren für das Tierwohl führt und auch zu beträchtlichen wirtschaftlichen Einbußen. Zudem 

ist zu befürchten, dass der Ausbruch der Geflügelpest zu rigorosen Handelsbeschränkungen führen 

wird. Die effektive Verhinderung erheblicher tiergesundheitlicher und wirtschaftlicher Schäden ist 

höher zu bewerten als das entgegenstehende Interesse Einzelner, von den Folgen der getroffenen 

Anordnung verschont zu werden. Im überwiegenden öffentlichen Interesse muss daher sicherge-

stellt werden, dass die getroffenen Anordnungen sofort vollzogen werden können. Angesichts der 

Möglichkeit, dass aufgrund eines Ausbruchs der Geflügelpest rigorose Handelsbeschränkungen ge-

genüber der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt werden und den damit ver-

bundenen, massiven volkswirtschaftlichen Schäden, insbesondere aber auch wegen der drohenden 

Gesundheitsgefahren für Tiere, kann sich die Behörde nicht auf die aufschiebende Wirkung etwaiger 

Rechtsbehelfe und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Umsetzung der 

Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung der Seuche einlassen. Nur wenn die angeordnete 

Maßnahme sofort und umfassend greift, kann das Risiko der Übertragung der Tierseuche auf Ge-

flügel begrenzt werden. Persönliche und wirtschaftliche Interessen Einzelner, die der Anordnung der 

sofortigen Vollziehung entgegenstehen, müssen demgegenüber zurücktreten.  

Zu II. 2.-4. 

Die Ziffern II. 2. – 4. der Verfügung beruhen auf § 41 Abs.4 S 3 und 4 des Hessischen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes (HVwVfG) vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18) in der zurzeit gültigen Fassung. 

Gemäß § 41 Abs.4 S.3 HVwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes dieser 

zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Nach § 41 Abs.4 S.4 

HVwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der 

auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von letzterem wird Gebrauch gemacht, 

da die Sperrmaßnahmen im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen 

müssen. § 15a Satz 1 Hessisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (HAGTierGesG) 

vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S.621, 623), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2023 

(GVBl. I S.183,215) enthält die Möglichkeit, zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben, Gesund-

heit, Tiere oder Sachen diesen Weg der Bekanntgabe vorzusehen. Um ein möglichst schnelles In-

krafttreten der Allgemeinverfügung zu gewährleisten, ist dies in diesem Fall erforderlich. Die Rege-

lungen unter Ziffern II. 2. – 4. entsprechen zudem § 9 (Öffentliche Bekanntmachung) der Hauptsat-

zung des Kreises Offenbach. 

C. Rechtliche Hinweise 

Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten bei Zuwiderhandlung  

Bestimmte Zuwiderhandlungen können gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 a, Abs. 3 des Tiergesundheitsge-

setzes vom 22. Mai 2013 (BGBl I S. 1324) i. V. m. 64 Nummer 14b der Geflügelpest-Verordnung 



- 7/10 - 

vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664) mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro als Ordnungs-

widrigkeit geahndet werden. 

 

Hinweis zur Möglichkeit der Einsichtnahme in die Verfügung gemäß § 41 Abs.4 S.2 HVwVfG 

Diese Verfügung, ihre Begründung und die Darstellung des betroffenen Gebietes kann in der Vete-

rinärbehörde des Landkreises Offenbach in 63128 Dietzenbach, Voltastraße 6 zu den üblichen 

Dienstzeiten sowie auf der Internetseite des Landkreises unter www.kreis-offenbach.de eingesehen 

werden. 

D. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei dem 

Landrat des Landkreises Offenbach, Fachdienst Veterinärwesen und lebensmittelrechtlicher Ver-

braucherschutz in 63128 Dietzenbach, Voltastraße 6, erhoben werden. 

 

07.11.2025 

Hochachtungsvoll 

Im Auftrag 

 

gez. Alexander Böhn 

Kreisbeigeordneter 

 

  

http://www.kreis-offenbach.de/
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Sonstige Hinweise 

Meine Behörde kann gemäß Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe b und Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 

55 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 der Verord-

nung zum Schutz gegen die Geflügelpest Ausnahmen von der in dieser Verfügung angeordneten 

Aufstallungspflicht genehmigen, soweit  

1. eine Aufstallung  

a) wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist oder 

b) eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt ist 

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden 

wird, und 

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 

 

„Geflügel“ gemäß Artikel 4 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2016/429 sind Vögel, die zu folgenden 

Zwecken in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden:  

a) Erzeugung von  

i) Fleisch;  

ii) Konsumeiern;  

iii) sonstigen Erzeugnissen;  

b) Wiederaufstockung von Wildbeständen;  

c) Zucht von Vögeln, die für die Arten der in Buchstaben a und b genannten Erzeugung ver-

wendet werden. 

 

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/429 sind Unternehmer (= alle natürlichen oder juristi-

schen Personen, die für Tiere oder Erzeugnisse verantwortlich sind, auch für einen begrenzten Zeit-

raum) in Bezug auf die gehaltenen Tiere und die Erzeugnisse in ihrem Zuständigkeitsbereich ver-

antwortlich für die Gesundheit der gehaltenen Tiere und die Minimierung des Risikos hinsichtlich der 

Ausbreitung von Seuchen. Sie ergreifen zu diesem Zweck geeignete Maßnahmen zum Schutz vor 

biologischen Gefahren. Daraus ergibt sich die Pflicht des Unternehmers die einschlägig empfohle-

nen Biosicherheitsmaßnahmen unbedingt konsequent einzuhalten, um das Geflügel vor einem Ein-

trag und der möglichen weiteren Verbreitung von HPAIV-Infektionen zu schützen. Grundsätzlich ist 

die Errichtung effektiver physischer Barrieren zwischen den Habitaten von wilden Wasservögeln 

(z.B. Gewässer, Felder, auf denen sich Gänse, Enten oder Schwäne sammeln) und den Geflügel-

haltungen wesentlich. Die Aufstallung von Geflügel und weitere Biosicherheitsmaßnahmen minimie-

ren das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln. Berücksichtigt wer-

den müssen zudem indirekte Eintragswege wie kontaminiertes Futter, Wasser oder verunreinigte 

Einstreu und Gegenstände (Schuhwerk, Schubkarren, Fahrzeuge usw.). Diese sind zu unterbinden 
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und geeignete Desinfektionsmaßnahmen vorzusehen. Die Gefahr einer Verschleppung von Infekti-

onen zwischen Geflügelhaltungen sollte durch ein sicheres Hygienemanagement minimiert werden; 

dies beinhaltet insbesondere die wirksame Reinigung und Desinfektion von Kleidung, Schuhen, Ge-

räten und Fahrzeugen. 
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Anlage zu Ziffer I.1.: 

  

Legende: 
 
Rot markierte Fläche: 

ornithologische Risikogebiete 

 

roter Punkt:  Großbetriebe 

 

orange markierte Fläche: 

1km-Radius um Großbetriebe 


